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Anlage 2 zur Deputationsvorlage Nr. L 246

Text der Verordnung
(kursiv: Änderungen gegenüber Vorfassung)

Stellungnahme des GEB Kommentar zur Stellungnahme

§ 1
Am Ende der Jahrgangsstufe 8 der Sekundar-
schule entscheidet die Versetzungskonferenz
für jede Schülerin und für jeden Schüler über
die Einstufung in den Schwerpunkt zur Erlan-
gung der Berufsbildungsreife oder in den
Schwerpunkt zur Erlangung des Mittleren
Schulabschlusses. Die Entscheidung wird mit
dem Zeugnis den Erziehungsberechtigten mit-
geteilt. Die Zeugniskonferenz legt am Ende des
1. Schulhalbjahres der Jahrgangsstufe 8 eine
vorläufige Einstufung fest, die im Halbjahres-
zeugnis mitgeteilt und über die mit den Schüle-
rinnen und Schülern und den Erziehungsbe-
rechtigten beraten wird.

Hier wird festgelegt, dass am Ende des 1.
Schulhalbjahres der Jahrgangsstufe 8 eine
vorläufige Einstufung von der Zeugniskonferenz
festgestellt wird und diese mit den SchülerIn-
nen und Erziehungsberechtigten beraten wird.
Die endgültige Entscheidung wird den Erzie-
hungsberechtigten mit dem Zeugnis mitgeteilt.

Auch hier sollte eine Beratung / Gespräch mit
den SchülerInnen und Erziehungsberechtigten
stattfinden.

Des Weiteren ist von „Berufsbildungsreife“ so-
wie „Mittlerer Schulabschluss“ die Rede.

Die Bezeichnung Berufsbildungsreife sollte nä-
her definiert werden. Vielleicht ist der Begriff
Ausbildungsreife, mit dem auch jetzt schon ge-
arbeitet wird, geläufiger. Wie stellt man denn
eine Berufsbildungsreife fest (auch ein Schüler
mit einer 5 in Mathe kann durchaus ausbil-
dungsreif sein)? Wann ist eine SchülerIn be-
rufsbildungsreif bzw. nach welchen Kriterien
wird entschieden und wer entscheidet?

Der „Mittlere Schulabschluss“ wird mit dem
Realschulabschluss gleichzusetzen sein, be-
darf aber auch einer Erläuterung in Bezug auf
den Übertritt nach der 10. Klasse auf weiterfüh-
rende Schulen.

Beratung ist durch § 59b Absatz 3 und § 61
Schulgesetz gewährleistet.

Durch § 20, Absatz 1, Nr. 1 Schulgesetz ist die
Bezeichnung vorgegeben.
Die Kriterien liegen für beide Abschlüsse in den
entsprechenden Anforderungsbeschreibungen
der zugeordneten Bildungspläne, die wiederum
für einzelne Fächer den durch die KMK verein-
barten Abschlussstandards entsprechen.

Übergang ist in § 5 Übergangs- und Überfüh-
rungsverordnung geregelt.
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Erklärungen zum weiteren Verlauf der Einstu-
fungen in den folgenden Jahrgangsstufen feh-
len völlig. Sinnvoll ist es, diese (zumindest an-
deutungsweise) mit aufzunehmen.

s. Kommentar zu „Weiteren Anmerkungen“ u. §
3 (neu)

§ 2
(1) Voraussetzung für die Einstufung in den
Schwerpunkt zur Erlangung des Mittleren
Schulabschlusses ist der Besuch von minde-
stens zwei Kursen auf der oberen Anspruchse-
bene und höchstens einem Kurs auf der unte-
ren Anspruchsebene in den Fächern mit Fach-
leistungsdifferenzierung und folgendes Noten-
bild:
1. mindestens ausreichende Leistungen in den

besuchten Kursen der oberen Anspruchse-
bene (Anspruchsebene E),

2. mindestens befriedigende Leistungen in
dem Kurs der unteren Anspruchsebene
(Anspruchsebene G),

3. durchschnittlich mindestens befriedigende
Leistungen (Note 3,0) in den Fächern ohne
Fachleistungsdifferenzierung.

Werden diese Mindestanforderungen in einem
Fach mit Fachleistungsdifferenzierung um eine
Notenstufe unterschritten, so kann eine Ein-
stufung in den Schwerpunkt zur Erlangung des
Mittleren Schulabschlusses erfolgen, wenn die
Mindestanforderung in einem weiteren Fach mit
Fachleistungsdifferenzierung um eine Note
überschritten wird.

Voraussetzungen für die Einstufung sind der
Besuch der A- oder B-Kurse in den Fächern mit
Fachleistungsdifferenzierung.

Hier ist es dringend erforderlich in den A-
Kursen befriedigende Leistungen anzusetzen,
da ein B-Kurs besucht werden kann (und in
diesem „nur“ befriedigende Leistungen erzielt
werden müssen).

In den Fächern ohne Fachleistungsdifferenzie-
rung sind befriedigende Leistungen in Ordnung.
Bei Unterschreitung der Mindestanforderungen
in einem Fach mit Fachleistungsdifferenzierung
um eine Notenstufe, sollte die Mindestanforde-
rung in einem weiteren Fach mit Fachlei-
stungsdifferenzierung die Mindestanforderung
um eine Note überschreiten sowie der Noten-
durchschnitt in den Fächern ohne Leistungs-
differenzierung bei 2,5 liegen.

Die Regelung orientiert sich an die Vergabe
des Mittleren Schulabschlusses am Ende der
Jahrgangsstufe 10 in den Gesamtschulen (§ 22
Zeugnisordnung) und an der Vereinbarung über
die Schularten  und Bildungsgänge im Se-
kundarbereich I der KMK (5.2.8)

s.o.

(2) Die Versetzungskonferenz kann im Einzel-
fall zugunsten der Schülerin oder des Schülers
von den Voraussetzungen des Absatzes 1 ab-
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weichen, wenn die bisherige Lernentwicklung
und Lernbereitschaft und der erreichte Lei-
stungsstand eine erfolgreiche Teilnahme am
Unterricht dieses Schwerpunktes erwarten las-
sen.
§ 3 (neu)
(1) Die Überführung einer Schülerin oder eines
Schülers vom Schwerpunkt zur Erlangung der
Berufsbildungsreife in den Schwerpunkt zur
Erlangung des Mittleren Schulabschlusses ist
bis zum Ende der 9. Jahrgangsstufe zulässig,
wenn die Lernentwicklung eine erfolgreiche
Teilnahme am Unterricht dieses Schwerpunk-
tes erwarten lässt. Hält die Schule die Überfüh-
rung für pädagogisch sinnvoll, so teilt sie dies
den Erziehungsberechtigten in einem Bera-
tungsgespräch mit. Die Überführung erfolgt
durch Entscheidung der Klassenkonferenz. In
dieser Entscheidung ist festzulegen, in welche
Jahrgangsstufe die Schülerin oder der Schüler
im Schwerpunkt zur Erlangung des Mittleren
Schulabschlusses wechseln soll. Die Schullei-
tung muss diesem Ergebnis zustimmen.

(2) Eine Schülerin oder ein Schüler wird vom
Schwerpunkt zur Erlangung des Mittleren
Schulabschlusses in den Schwerpunkt zur Er-
langung der Berufsbildungsreife überführt, ,
wenn zu erwarten ist, dass sie oder er im
Schwerpunkt zur Erlangung des Mittleren
Schulabschlusses nicht ausreichend gefördert
werden kann. Die Entscheidung trifft die Klas-
senkonferenz bis spätestens zum Ende der 9.
Jahrgangsstufe. Wird der Antrag innerhalb der
letzten acht Wochen des Schuljahres gestellt,
empfiehlt die abgebende Klassenkonferenz die

Weitere Anmerkungen:

Leider enthält die Verordnung keine genaueren
Angaben darüber, wie bei Einstufung in den
Schwerpunkt „Mittlerer Schulabschluss“ der
Übergang nach der 10. Klasse auf weiterfüh-
rende Schulen aussehen soll.

Es wäre wünschenswert, wenn hier nähere
Angaben über die Kursangebote, die Vorberei-
tung auf den Übergang zum Gymnasium o. ä.
festgehalten werden. Des Weiteren ist eine
Festlegung auf einheitliche Rahmenlehrpläne
(KMK-Standards) zu empfehlen, damit jede/r
SchülerIn gleiche Chancen bekommt.

Ebenso fehlen genauere Angaben darüber, wie
ein evtl. Wechsel vom Schwerpunkt Berufsbil-
dungsreife in den Schwerpunkt Mittlerer
Schulabschluss erfolgen kann, wenn die Noten
überdurchschnittlich sind. In umgekehrter Rei-
henfolge natürlich auch.

Der Inhalt der Verordnung beschränkt sich auf
die Einstufung der Schülerinnen und Schüler
nach Jahrgangsstufe 8 und Überführungen bis
zum Ende der 9. Jahrgangsstufe. Der Über-
gang nach der 10. Klasse im Schwerpunkt zur
Erlangung des Mittleren Schulabschlusses ist in
§ 5 Übergangs- und Überführungsverordnung
geregelt.

Das kann nicht Inhalt einer Verordnung sein,
sondern ist pädagogische Aufgabe der jeweili-
gen Schule.
Die KMK-Standards werden durch die Bil-
dungspläne der Fächer umgesetzt.

Dieser Anregung des GEB wird mit dem § 3
(neu) in Anlehnung an die Übergangs- und
Überführungsverordnung gefolgt.
s. Spalte 1.
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Jahrgangsstufe, in die die Schülerin oder der
Schüler aufgenommen werden sollte. Die
Empfehlung ist zu begründen und den Erzie-
hungsberechtigten mitzuteilen. Von dieser
Empfehlung kann nur im Einvernehmen mit den
Erziehungsberechtigten abgewichen werden;
die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der
Schulleiter.


